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Hinweise

1. Der Vortrag ist hochgradig nichtaktuariell.

2. Der Vortrag gibt nur die persönlichen Ansichten 
des Verfassers wieder. Er ist nicht als amtlich
oder „halbamtlich“ anzusehen.
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1. Problemstellung

Arten von Garantien:
 Hier werden nur Garantien bezüglich der 

Kapitalanlagerisiken betrachtet.
 „Klassische Garantieprodukte“ sind heute nicht 

Thema:
o Klassische kapitalbildende Lebensversicherungen,
o Hybridprodukte,
o FLV mit Garantiefonds.
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1. Problemstellung

Warum „alternative Garantien“?

 Klassische kapitalbildende Lebensversicherungen 
mit Überschussbeteiligung führen in MCEV- und 
Solvabilität II-Berechnungen zu hohen, volatilen 
Eigenmittelanforderungen.

 Bislang kein Motiv auf VU-Seite, aber aktuariell zu 
überlegen: Das gegenwärtige System der 
Überschussbeteiligung – und damit das Produkt –
ist für Kunden intransparent.
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1. Problemstellung

Ideen für „alternative Garantien“:

 Variable Annuities.
 Abschnittsgarantien. Speziell:

o Unterschiedliche Garantieniveaus für 
Anwartschaft und Rentenbezug.

 Nur endfällige Garantien.
 Revisionsklauseln:

o Bisher nur Theorie.
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1. Problemstellung

Im Folgenden sollen die produktbezogenen 
Vorschriften in allen einschlägigen Gesetzen
darauf „abgeklopft“ werden, ob sie möglicherweise die 
Entwicklung alternativer Garantieprodukte be- oder 
verhindern.
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2. Aufsichtsrecht

 Kapitalisierungsprodukte (§ 1 Abs. 4 VAG):
o Regelung bislang kaum diskutiert,
o Bislang keine Relevanz für alternative Garantien,
o Falls künftig doch weite Verbreitung/Konkurrenz 

zu Bankprodukten:
 Nähere Klärung der Voraussetzung „vorherige 

Festlegung der Leistung nach Art und Dauer“
denkbar.
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2. Aufsichtsrecht

 Prämienkalkulation nach angemessenen 
versicherungsmathematischen Annahmen (§ 11 
Abs. 1 VAG):
o Bislang wegen aktuarieller Disziplin keine 

Probleme. Mögliche Fälle:
 Ausreichend hohe aber nicht kalkulierte 

Prämie zulässig?
o „Alternative Garantien“ lassen sich mit Vorschrift 

vereinbaren.
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2. Aufsichtsrecht

 Ausreichende Prämien (§ 11 Abs. 1 VAG):
o Folge: Rechnungsgrundlagen für Prämien „nahe“

an denen zur Deckungsrückstellung.
o Daher enger Bezug zum Handelsrecht (DeckRV).
o Bestimmte Unschärfen werden toleriert:

 Überrechnungsmäßige Abschlusskosten, keine 
Deckung der Aufwendungen für das 
Unternehmen als Ganzes.

o Alternative Garantien: Mögliche neue Rechnungs-
grundlage „Garantiekosten“ noch nicht getestet.
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2. Aufsichtsrecht

 Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 11 Abs. 2 VAG):
o Aktuarielles Verständnis: Ungleiches auch 

angemessen ungleich behandeln.
o Gilt für die Gesamtleistung, nicht notwendig für 

die garantierte Leistung alleine.
o Gleiche Gesamtleistung gilt auch zwischen 

Neugeschäft und Bestand.
 Wann ist „Zinsspreizung“ zulässig?

• Explizite Berücksichtigung von Garantie-
kosten bei der Überschussbeteiligung?

 Auch für Schlussüberschussbeteiligung?
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2. Aufsichtsrecht

 Bestimmte alternative Garantien für Kunden nur 
attraktiv, wenn typischerweise Gesamtleistung 
höher als bei klassischer Garantie.

DVfVW 20. November 2013 Schaumlöffel Seite 12



2. Aufsichtsrecht

 Angemessene Überschussbeteiligung (§ 11a Abs. 3 
Nr. 4 VAG):
o Meint (wohl) mehr als Gleichbehandlung.
o Einfluss des Vertragsrechts: Verursachungs-

orientierung.
o Derzeit keine Kollision mit alternativen Garantien. 
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2. Aufsichtsrecht

 Gebundenes Vermögen (§ 54 Abs. 2 VAG):
o Versicherungstechnische Rückstellungen müssen 

in der LV brutto mit Kapitalanlagen bedeckt 
werden.
 Nicht jede Aussicht auf Zahlung eines Dritten 

sind Kapitalanlagen!
• Bestimmte „alternative Garantien“ mit 

Rückversicherungskonstruktionen sind 
problematisch.
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2. Aufsichtsrecht

 Indexgebundene Versicherungen (§ 54b Abs. 2 
VAG):
o Vorschrift enthält (formal) nicht die Definition 

dieser Produkte, sondern nur Vorgaben für die 
Kapitalanlagen.

o Aber: Probleme für Produkte, für die sich sinnvoll 
keine Vermögenswerte nach § 54b Abs. 2 VAG 
finden lassen.
 Derzeit keine Relevanz für alternative 

Garantien erkennbar.
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2. Aufsichtsrecht

 Verwendung der RfB (§ 56b VAG):
o RfB nur für Überschussbeteiligung verwenden.

 Mögliche Probleme bei Zusage: „Verrentung 
des erreichten Guthabens einschl. Über-
schussbeteiligung, mindestens aber Garantie-
rente“.
• Wenn Garantie zu häufig zieht, wird RfB 

faktisch zur Nachfinanzierung von Garantien 
verwendet.
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2. Aufsichtsrecht

 Risikomanagement (§ 64a Abs. 1 VAG):
o VU dürfen nur Geschäfte betreiben, die sie 

verstehen (Risiken erkennen, bewerten, steuern 
und überwachen können).

o Können alle VU z.B. Variable Annuities anbieten?
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3. Handelsrecht

 Rechnungszins (§ 2 Abs. 2 Satz 1 DeckRV):
o Rechnungszins durch festen Wert begrenzt.

 Bei Variable Annuities darf Hedging nicht 
berücksichtigt werden.
=> Keine V.A.s deutscher Anbieter.

o Zu Vertragsbeginn festgesetzter Rechnungszins 
gilt für gesamten Vertrag.
 Zinsvektoren sind erlaubt.  
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3. Handelsrecht
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4. Vertragsrecht

 Transparenz (§ 7 VVG, VVG-InfoV):
o Information des Kunden muss so gut sein, dass 

die über die gesamte Vertragslaufzeit zu 
erwartenden „Überraschungen“ (vgl. aktuelle 
BGH-Rechtsprechung) finanzierbar ist.

o Zu komplexe alternative Garantieprodukte 
könnten hieran scheitern.
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4. Vertragsrecht

 Grundsatz der Überschussbeteiligung (§ 153 VVG 
Abs. 1 VVG):
o LV-Verträge sind überschussberechtigt, außer bei 

explizitem Ausschluss.
 Ausschluss nur „insgesamt“ möglich.

• Kein Ausschluss bestimmter Überschuss-
quellen.

 Ausschluss insgesamt vermutlich nicht bei 
allen Produkten möglich („überhobene 
Prämien“).  
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4. Vertragsrecht

 Methode der Überschussbeteiligung (§ 153 VVG 
Abs. 2 VVG):
o Überschussbeteiligung muss verursachungs-

orientiert erfolgen.
 Derzeit keine Probleme für alternative 

Garantien erkennbar.
 Beteiligung an BWR (§ 153 VVG Abs. 3 VVG)

o Ist das Verfahren gemäß DAV-Hinweis 
„Grundsätze für ein verursachungsorientiertes 
Verfahren zur Beteiligung der Versicherungs-
nehmer an Bewertungsreserven“ für alle 
Produkte sinnvoll?
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4. Vertragsrecht

 Prämien- und Leistungsänderung (§ 163 VVG):
o Gibt es die Möglichkeit auch für die 

Rechnungsgrundlage Zins?
o Für Rentenversicherungen wäre Leistungskürzung 

passender. Dies ist bei prämienfreien 
Versicherungen möglich. Ist die Rentenlaufzeit 
mit erfasst?

o Selbst wenn: Kann das Anpassungsrecht bei der 
marktkonsistenten Bewertung der Verträge 
unterstellt werden? Unter S II nicht! 
(Katastrophenklauseln dürfen die Eigenmittel-
anforderungen nicht mindern). 
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4. Vertragsrecht

 Rückkaufswerte (§ 169 VVG):
o § 169 VVG unterscheidet zwischen 

konventionellen Versicherungen (Abs. 2) und 
FLV/ILV mit und ohne Garantie (Abs. 3).
 Wie sind alternative Produkte zu behandeln, 

die weder eindeutig zu der einen wie der 
anderen Kategorie gehören?

 Rückkaufswert für „konventionelle“ Versicherungen 
(§ 169 Abs. 2 VVG).
o Sind Produkte zulässig, bei denen nur für den 

Ablauftermin Garantien gegeben werden 
(endfällige Garantien)?
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4. Vertragsrecht

 Rückkaufswert für andere Versicherungen (§ 169 
Abs. 3 VVG).
o Wie ist der Zeitwert von ILV zu bestimmen, wenn 

der Index „selbstgebastelt“ ist?
o Wie sind Garantiekomponenten von FLV/ILV mit 

Garantien zu bewerten?
 DAV-Hinweis „Zeitwert Variable Annuities“

zeigt dies beispielhaft auf:
• Zeitwert = Max{Fondswert; Wert der 

Garantien}, wobei Wert der Garantien = 
endfällige Garantieleistung diskontiert mit 
risikoadjustiertem Diskontfaktor.
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4. Vertragsrecht

 Auszahlung der Überschussbeteiligung bei Rückkauf 
(§ 169 Abs. 7 VVG).
o Möglicherweise weitere Einschränkung der 

Möglichkeit, Überschussanteile zur Finanzierung 
von Garantien zu verwenden.
 Aber: Derzeit keine konkrete Fallgestaltung 

bekannt.
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5. Steuerrecht

Lebensversicherungen werden auch über 
Steuervorteile verkauft:

• Sonderausgabenabzug der Prämien/Zulage,
• Nachgelagerte Besteuerung von Leistungen,
• Besteuerung von Leistungen nur mit dem 

Ertragsanteil,
• Hälftige Besteuerung von Zinsen.
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5. Steuerrecht

Voraussetzungen dafür meist in BMF-Schreiben
geregelt:

• Beitragserhalt bei geförderten Altersvorsorge-
verträgen.

• Übernahme eines Langlebigkeitsrisikos bei 
aufgeschobenen Rentenversicherungen von 
Vertragsbeginn an.
 Damit ist auch schon ein Rechnungszins für die 

Rentenlaufzeit zu wählen.
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5. Steuerrecht

Voraussetzungen dafür meist in BMF-Schreiben
geregelt:

• „Rollierende Zinsgarantien“, nachträgliche 
Garantieerhöhungen:
 Das Verfahren muss „hinreichend bestimmt“ sein, 

sonst steuerlich Novation bei Garantieänderung.

Die steuerlichen Voraussetzungen sind nicht 
vollständig mit den aufsichts-, handels- und 
vertragsrechtlichen Vorschriften harmonisiert.
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6. Ausblick

Befund:

 Derzeitige Gesetzeslandschaft noch stark von den 
bislang dominierenden Vertragstypen geprägt.

 Bestimmte „alternative Garantien“ sind möglich. 
 Andere, aktuariell vielleicht gute Ideen lassen sich 

jedoch derzeit nicht ohne Weiteres umsetzen.
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6. Ausblick

Änderungschancen?

 Pro: Politik und ein Teil der Öffentlichkeit hat 
erkannt, dass die Lebensversicherungsbranche 
Probleme hat.

 Contra: Öffentliche Zweifel daran, dass man 
Lebensversicherungen überhaupt braucht, nehmen 
zu.
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6. Ausblick

Mögliche Änderungsstrategie:

 Erst überzeugende Produktideen entwickeln, die
o Kundeninteressen an plan- und verstehbarer 

Altersvorsorge erfüllen,
o Keine unnötigen Kapitalanforderungen mit sich 

bringen,
 Dann ggf. Gesetzesänderungen formulieren,
 Unerwünschte Nebenwirkungen der Gesetzes-

änderungen analysieren und vermeiden,
 Produktideen entsprechend anpassen.
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